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Bevölkerungsentwicklung 

Von 1810 bis 1821 nahm die Bevölkerung Ulms von 11.809 auf 11.575 Einwohner leicht ab. 
Der Rückgang lässt sich durch die neue Grenzsituation zwischen Württemberg und Bayern 
(Zollschranken) sowie durch den Verlust von Mittelbehörden, die in bayerischer Zeit in Ulm 
eingerichtet worden waren, erklären. Erst ab den 20er Jahren setzte ein deutliches Wachstum 
der Bevölkerung ein, die 1837 auf 15.716 und 1849 auf 21.424 Einwohner anwuchs. Die 
Gründe dafür sind im württembergisch-bayerischen Zollvertrag von 1828, im Aufbau 
württembergischer Behörden (z.B. Regierung des Donaukreises ab 1818 in Ulm), im Ausbau zur 
Garnison und ab 1842 im Bau der Bundesfestung zu suchen. Zeitweise lebten bis zu 8.000 
Festungsarbeiter, die überwiegend aus Württemberg, Sachsen, Schlesien und Tirol stammten, in 
Ulm. Einen weiteren Bevölkerungsanstieg verursachte die ab den 70er Jahren expandierende 
Industrie. Um 1900 lebten ca. 43.000 Menschen in Ulm. Durch die Eingemeindung von 
Söflingen 1905 kamen ca. 4000 weitere Einwohner hinzu. 



Ulm unter bayerischer Herrschaft 

Am 29. November 1802 erfolgte der formelle Übergang mit der Vereidigung der städtischen 
Bediensteten auf den bayerischen Kurfürsten durch das Versprechen, alle „landesherrlichen 
Gesetze, Befehle und Verordnungen pünktlich in Vollzug bringen zu wollen“. Bürgermeister, Rat 
und Beamte wurden namens der Reichsdeputation von ihren Pflichten gegenüber Kaiser und 
Reich entbunden, bis auf Weiteres aber zur Wahrnehmung aller ihrer bisherigen Ämter und 
Aufgaben verpflichtet. 
Nach außen wurde das Ende der reichsstädtischen Epoche mit dem Verbot der Abhaltung des 
Schwörmontags 1803 sichtbar.  
Am 23 . Juli 1804 wurde der noch aus der Reichstadtzeit provisorisch amtierende Rat aufgelöst 
und eine neue Stadtverfassung dekretiert. Der neue Rat erhielt die Bezeichnung 
„Verwaltungsrat“ und war in seiner Zuständigkeit nur noch auf die Stadtmarkung beschränkt. 
An seine Seite wurden Polizeidirektion und Stadtgericht als selbständige staatliche Organe 
gestellt. Die Machtfülle des alten reichsstädtischen Rats, der alle drei Gewalten (Exekutive, 
Legislative und Jurisdiktion) in sich vereinigte, war damit aufgehoben: Der autonomen 
Stadtregierung folgte die Zeit der Unterordnung unter landesherrliche Verwaltung. Über dem 
Verwaltungsrat stand der vom Kurfürsten eingesetzte Stadtkommissär, der das Vetorecht gegen 
Beschlüsse des Verwaltungsrats besaß. Der erste Verwaltungsrat bestand noch aus vom 
Kurfürsten ernannten Mitgliedern. Künftig frei werdende Stellen sollten durch indirekte Wahl 
der Bürger wiederbesetzt werden. Zu diesem Zweck wurde die Stadt durch kurfürstliches 
Schreiben vom 16. November 1804 in acht Viertel untergliedert, welchen je ein Viertelsmeister 
vorstand. Die ersten Amtsinhaber wurden gemeinsam von Verwaltungsrat und Polizeidirektion 
vorgeschlagen und von der Landesdirektion bestätigt. Für die Zukunft bekamen die Bürger das 
Recht, drei Kandidaten für diesen Posten durch Stimmenmehrheit zu wählen und dem Magistrat 
vorzuschlagen, der einen davon auswählte und vom Stadtkommissär bestätigen ließ. Im Falle 
einer neu zu besetzenden Ratsstelle hatten die Viertelsmeister die Aufgabe, die 
Wahlversammlung zu leiten. Aus jedem Viertel sollten 6 – also insgesamt 48 - Männer gewählt 
werden, die wiederum mit Stimmenmehrheit 3 Personen auswählten. Der älteste Viertelsmeister 
benannte diese drei dem Rat, der einen als Mitglied bestimmte und der Landesdirektion zur 
Bestätigung vorlegte. Unter denselben Modalitäten wählte jedes Stadtviertel auch einen 
Vertreter in den achtköpfigen Bürgerausschuss, der jedes Jahr zur Hälfte neu besetzt wurde und 
befugt war, vom Verwaltungsrat Rechenschaft über die städtischen Finanzen zu verlangen. 
Durch die Konstitution von 1808 sollte aus Altbayern und den neu erworbenen Gebieten ein 
einheitlicher Staat gebildet werden. Dazu wurde das 1806 zum Königreich erhobene Bayern auf 
der mittleren Verwaltungsebene in Kreise eingeteilt und in diesem Zusammenhang die 
Landesdirektion Schwaben (Sitz: Ulm) zu einem Generalkommissariat des Oberdonaukreises 
(Sitz: Ulm) umgebildet. Die Gemeindeedikte vom 28. Juli bzw. 24. September 1808 sahen eine 
einheitliche „Munizipalverfassung“ vor. In Ulm wurden Anfang Januar 1810 die von 
Polizeikommissariat und Verwaltungsrat vorgeschlagenen 10 Wahlmänner, die den neuen 
„Munizipalrat“ wählen durften, vom Generalkommissariat bestätigt. Zur Wahl kam es wegen 
des 1810 bevorstehenden Übergangs an Württemberg jedoch nicht mehr. 
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Material 1: Eidesformel auf den Kurfürsten 1802 (StA Ulm, A 3449) 
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Material 2: Auszug aus dem Protokoll über die Besitzergreifung, 29. November 1802 

(StA Ulm, A 3449) 
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Transkription 

Hierauf wurde von dem Kurfürst[lichen] General-Commissaire dem versammelten Magistrate 
und RathsConsulenten Collegio erklärt: dass sie sämmtlich ihrer bisherigen Pflichten gegen 
Kaiser und Reich, so wie jedes einzelne Mitglied jener gegen den Magistrat als Reichsständische 
Obrigkeit durch den Reichs-Deputations-Schluß entbunden, dass ihre Verrichtungen nunmehr 
als völlig geschlossen anzusehen, und ihnen alle Iurisdiktions- u[nd] sonstige Verhandlungen 
unter der Autorität ihrer bisherigen Landes-Obrigkeit gänzlich untersagt seyen: - dass hingegen 
S[ein]e Kurfürst[liche] Durchlaucht geruht hätten, ihnen vor der Hand die Ausübung ihrer 
Functionen noch zu belassen, - sie also ihre Verrichtungen noch ferners, bis auf weitere höchste 
Entschließung unter dem Titel eines Kurfürst[lichen] Interims-Stadt-Rath auszuüben ange[wiesen 
wurden ...] 
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Material 3: Auszug aus der Bekanntmachung über die Organisation der Stadt Ulm 

(StA Ulm, G 4 Chr. Beil. 1804.7.23) 
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Württembergische Gemeindeverfassung 

Im seit 1810 württembergischen Ulm legten die Reformen König Wilhelms I. (Organisationsedikt 
von 1818, Verfassung von 1819, Verwaltungsedikt von 1822) die Grundlage für die kommunale 
Selbstverwaltung. Seit 1819/22 konnten die männlichen Inhaber des Bürgerrechts einen 
18köpfigen Gemeinderat wählen, der unter Vorsitz des stimmberechtigten Oberbürgermeisters 
tagte. Daneben wurde ein Bürgerausschuss als Kontrollorgan durch Wahl bestimmt. Vom 
Wahlrecht ausgeschlossen waren zahlreiche Personengruppen: Frauen, Männer unter 25 Jahren, 
Einwohner ohne Bürgerrecht wie Beisitzer und Personen, die das Bürgerrecht an einem anderen 
Ort als dem Wohnort besaßen, sowie Bürger, die z.B. in vertraglich geregelter Lohnabhängigkeit 
standen (nichtselbständige Existenz) oder Armenunterstützung bezogen. Die Gemeinderäte 
wurden zunächst zweijährig auf Probe und bei direkter Wiederwahl auf Lebenszeit gewählt. 
Infolge der Revolution von 1848/49 wurde schließlich die Amtszeit auf sechs Jahre beschränkt 
und das Wahlrecht auf alle erwachsenen männlichen „Gemeindegenossen“ ausgeweitet. Um 
sozialistische Kräfte fernzuhalten, wurde das Gemeindewahlrecht 1885 auf den Stand von vor 
1849 abgeändert, so dass dieses nur noch den – meist wohlhabenderen – Inhabern des 
Bürgerrechts zustand. Damit verloren etwa 25-30 % der wahlberechtigten Ulmer ihr 
Stimmrecht. 
Die Beratungen des Gemeinderats fanden unter dem Vorsitz des ebenfalls stimmberechtigten 
Oberbürgermeisters statt, wobei sich das Gremium v. a. mit Finanzverwaltung, freiwilliger (z.B. 
Beurkundungen, Vormundschafts- und Nachlassangelegenheiten) und niederer streitiger 
Gerichtsbarkeit sowie der Überwachung der Einhaltung bau-, gewerbe- und feuerpolizeilicher 
Vorschriften zu beschäftigen hatte. Da nur wenig städtisches Personal zur Verfügung stand, 
übernahmen häufig Ratsmitglieder diese Aufgaben und wurden hierfür u. a. mit Gebühren 
verschiedenster Art entschädigt. Das gemeinderätliche Ehrenamt entwickelte sich daher vielfach 
zu einer Neben- oder Haupttätigkeit, so dass keine reale Gewaltenteilung existierte und 
zahlreiche Mitglieder des legislativen Gremiums auch exekutive Aufgaben wahrnahmen. Erst die 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt auftretende Bildung von Fachämtern 
befreite den Gemeinderat zunehmend von administrativen Aufgaben und bildete somit die 
Voraussetzung für den Ausbau seiner Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung.  
Einen großen Einfluss besaßen die Stadtschultheißen, die in Ulm wie in anderen größeren 
Städten Württembergs den vom König verliehenen Titel „Oberbürgermeister“ trugen. Sie 
führten den Vorsitz im Gemeinderat und standen an der Spitze der Stadtverwaltung. Sie 
verrichteten außerdem auch staatliche Aufgaben, da sie auf die Vollziehung der staatlichen 
Gesetze und Verordnungen zu achten hatten. Die Bürger wählten drei Kandidaten für das Amt 
des Oberbürgermeisters aus, von denen der König einen ernannte. Bis 1906 wurden sie auf 
Lebenszeit bestellt. Den Oberbürgermeistern Karl Heim (Amtszeit 1863-1890) und Heinrich 
Wagner (Amtszeit 1891-1919) wurden zahlreiche in- und ausländische Orden verliehen, 
darunter das Ehrenkreuz des Ordens der Württembergischen Krone, das mit der Erhebung in 
den persönlichen Adelsstand verbunden war. 
Die 1859 fertiggestellte Bundesfestung bedeutete für die Stadt und ihre Einwohner eine 
Einschränkung ihrer Selbstbestimmung: Die Stadttore wurden ständig bewacht, Militäranlagen 
und Wälle waren Sperrgebiet. Die Rayonbestimmungen untersagten die bauliche Nutzung von 
Grund und Boden außerhalb der Festung, und im Falle eines Krieges musste die ganze Stadt mit 
der Versetzung in den Belagerungszustand rechnen. 
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Material 1: Schaubild über die bürgerliche Selbstverwaltung in Ulm seit 1822 

Bemerkungen zu nachfolgenden Schaubild: 

Der Stiftungsrat verwaltete die zahlreichen Kirchen-, Schul- und Armenstiftungen und führte die 
Schulaufsicht. Ihm gehörten kraft Amtes der Oberbürgermeister, alle Gemeinderäte sowie die 
ersten Ortsgeistlichen beider Konfessionen und der vom Gemeinderat gewählte Stiftungs-
pfleger an. 

1858 hatte Ulm eine Einwohnerzahl von 21.853 Personen. Bei der Gemeinderatswahl von 1859 
gab es 2.590 Wahlberechtigte. Demnach betrug die Quote der Wahlberechtigten 11,8 Prozent. 
Zum Vergleich: 2007 hatte Ulm ca. 121.000 Einwohner und 78.711 Wahlberechtigte 
(Oberbürgermeisterwahl 02.12.2007) = 65 Prozent .  

Schaubild nach: Raimund Waibel: Stadt und Verwaltung, in: Hans Eugen Specker (Hrsg.): Ulm im 
19. Jahrhundert (Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, Reihe Dokumentation, Bd. 7), Ulm
1990, S. 307.
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Bürgerrechtsbestimmungen, neue Bevölkerungsschichten und 
Judenemanzipation 

Auch das „Gesetz über das Gemeinde-Bürger- und Beisitzrecht“ von 1828/33 hob die 
althergebrachte Unterteilung der Bevölkerung in Bürger und Beisitzer mit minderen Rechten 
nicht auf. Jeder württembergische Staatsbürger musste jedoch zwingend das Bürger- oder 
Beisitzerrecht in irgendeiner Gemeinde des Landes - meist in seinem Geburtsort - besitzen. Das 
Bürger- oder Beisitzerrecht wurde durch Geburt erworben - wenn der Vater Bürger oder 
Beisitzer war - oder durch gebührenpflichtige Aufnahme. Mit dem Bürger- oder Beisitzerrecht 
war der Anspruch auf öffentliche Unterstützung aus der gemeindlichen Armenkasse verbunden. 
Da während der Industrialisierung viele Arbeiter aus dem Umland nach Ulm strömten, die zwar 
in Ulm wohnten, das Bürgerrecht aber in ihrem Geburtsort besaßen, führte diese Regelung 
dazu, dass ein immer größer werdender Anteil der Einwohner kein Anrecht auf 
Armenunterstützung in Ulm hatte. Der Anteil dieser als „Ortsfremde“ bezeichneten Personen 
betrug 1871 61 Prozent, 1905 64,2 Prozent. Dieser Missstand wurde durch das 1873 in 
Württemberg eingeführte Unterstützungswohnsitzgesetz beseitigt, das die Unterstützungspflicht 
auf die Gemeinde abwälzte, in der ein Bedürftiger zwei Jahre lang ohne Inanspruchnahme einer 
Unterstützung gewohnt hatte.  
Bedingt durch die Zuwanderung aus dem katholisch geprägten Umland von Ulm wuchs der 
Anteil der Katholiken in der ursprünglich rein evangelischen Stadt von zwei Prozent im Jahr 
1812 auf 20 Prozent 1861 und 29 Prozent 1895.  
Im Mai 1828 trat das „Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen 
Glaubensgenossen“ in Kraft, das die rechtlichen und kirchlichen Belange der württembergischen 
Juden regelte und u.a. die Annahme von Familiennamen sowie den Gebrauch der deutschen 
Sprache und Schrift bei Rechtsgeschäften verlangte. Es ermöglichte den Juden - mit gewissen 
Einschränkungen - die freie Berufswahl. Jeder Jude bekam das Recht auf freie Niederlassung im 
Königreich Württemberg und war auf sein Ansuchen als Mitglied einer Zunft oder Innung 
aufzunehmen. Außerdem konnten Juden das örtliche Bürger- oder Beisitzrecht in einer 
Gemeinde erwerben. Am 16. Dezember 1835 wurde ihnen das passive und aktive Wahlrecht für 
die Wahlen zu Bürgerausschuss und Gemeinderat gewährt. Mit einer Eingabe protestierte der 
Handel- und Gewerbestand in Ulm gegen das Emanzipationsgesetz. Die volle bürgerliche 
Gleichstellung der Juden wurde in Württemberg 1864 gesetzlich verankert. Die Reichsverfassung 
von 1871 machte alle deutschen Juden zu gleichberechtigten Staatsbürgern. 
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Material 1: Gesuch um Aufnahme in das Ulmer Bürgerrecht und um Erlaubnis zur Heirat 

(StA Ulm, B 122/51 Nr. 65-29) 
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Transkription 

§ 347



23. März 1869

Michael Scheible, Bauernknecht, ledig, von Amstetten, geboren den 12. Juni 1845, bittet um 
Aufnahme in das hiesige Bürgerrecht für sich und seine Verlobte Catharina Maurer von 
Amstetten nebst ihrem unehelichen Kinde Georg Scheible, 1 Jahr alt. 

Die beiden Verlobten haben gutes Prädikat und zusammen 29501 Gulden Vermögen. 

Beschluß beider Collegien: 

Zu bezeugen: 

daß der Verehelichung ein bürgerliches Hindernis nicht im Wege stehe, 

daß die Verlobten mit ihrem unehelichen Kinde Georg Scheible im Falle des Zustandekommens 
der Verehelichung gegen Bezahlung der hergebrachten Gebühren2 ins hiesige Bürgerrecht 
aufgenommen seien. 

Zur Beglaubigung Rathschreiberei Sapper 

1 Der Bräutigam brachte 750 Gulden in die Ehe ein (vgl. nachfolgender Geburtsbrief), die Gattin 2.200 Gulden (Geburtsbrief hier 
nicht abgedruckt). Für die Aufnahme als Bürger in eine Stadt der Größe von Ulm schrieb Art. 20 des „Revidirten Gesetz über das 
Gemeinde-Bürger- und Beisitzrecht“ von Dezember 1833 ein Mindestvermögen von 1.000 Gulden vor. Wurde die Bürgeraufnahme 
zum Zweck der Verehelichung angestrebt, wurde für die erforderliche Summe das Vermögen beider Eheleute zusammengerechnet.  

2 Die Höhe der Aufnahmegebühr wurde vom Gemeinderat bestimmt, durfte aber nach dem Gesetz von Dezember 1833 für eine 
Stadt der Größe Ulms 120 Gulden nicht übersteigen. Zum Vergleich: Jahresverdienst eines Gesellen oder Arbeiters um die Mitte des 
19. Jahrhunderts ca. 200 – 250 Gulden.
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Königreich Württemberg 

Geburtsbrief 

Oberamt Geislingen 

Gemeinde Amstetten 

Gemeinderathsprotocoll Bd. VI Bl[a]t[t]. 149b 

Auf Ansuchen deß Michael Scheible led[ig] von Amstetten, welcher die Absicht erklärt hat, zu 
Ulm ehelich & bürgerlich niederzulassen, wird von dem unterzeichneten Gemeinderath 
beurkundet, 

daß gedachter Michael Scheible der eheliche Sohn des Hermann Scheible, Bürger & Schreiner 
dahier und seiner Gattin, Euphrosina geb. Ruhland und laut vorgelegten Taufscheins am 12. Juni 
1845 zu Amstetten geboren ist; 

daß derselbe zur evangelischen Confession sich bekennt; 

daß derselbe zur Zeit unverehelicht ist; 

dass derselbe Württembergischer Staats-Bürger und Gemeinde-Bürger zu Amstetten ist; 

dass demselben hinsichtlich seines Prädikats unseres Wissens an keinem der in dem revidirten 
Bürgerrechts-Gesetze vom 4. Dez[ember] 18333 Art. 19 bezeichneten Mängel leidet; auch nicht 
an dem Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Mai 18524 leidet 

dass was sein Vermögen betrifft, derselbe nach glaubhaftem Ausweise von seinen Eltern die wir 
nach seinem eigenen Vermögen zur Abreichung eines solchen Heirathsgutes für befähigt 
erachten; 

Gebühr 24 Kreuzer [Gebühr der Gemeinde Amstetten für die Ausstellung des Geburtsbriefes] 

zu Heirathgut erhält, mit Einrechnung dieses Heirathguts 
an Liegenschaft    0 

3 Versagensgründe für den Erwerb des Bürgerrechts waren z.B. Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr und 
Verurteilung wegen Diebstahls, Betrugs oder Vagabundierens in den letzten sechs Jahren vor dem Aufnahmegesuch.  

4 Der Artikel 5 nennt Gründe für die Versagung der Heiratserlaubnis. Dazu gehören Verurteilung wegen wiederholten Diebstahls, 
Betrugs sowie gewerbsmäßigen Bettelns in den letzten zwei Jahren sowie jeder, „der offenkundig als schlechter Haushälter zu 
betrachten ist.“ 
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an Kapital und anderen Ausständen 0 
an baarem Geld 600 Gulden 
an Erspartem  100 Gulden 
an sonstiger Fahrniß mit Ausschluß  
der Kleider und des Leibweißzeugs 50 Gulden 

Im Ganzen also 750 Gulden 

mit Worten Siebenhundertfünfzig Gulden besitzt, wovon dasselbe bisher in Nutznießung bei 
seinen Eltern stehen und darauf unseres Wissens keine Schulden haften; 

dass seinem Austritt aus dem diesseitigen Staats- und Gemeinde-Verband unseres Wissens kein 
Hindernis im Wege steht 

Gegeben Amstetten, den 15. März 1869 

Der Gemeinderath 

Schultheiß Fink 

[es folgen Namen de Gemeinderatsmitglieder] 
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Material 2: Eingabe des Handels- und Gewerbe-Standes in Ulm an die Stände-
Versammlung, den Gesetzes-Entwurf über die öffentlichen Verhältnisse der Israeliten 
betreffend, 1828 (StA Ulm, B 377/90 Nr. 1) 
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Material 3: Verzeichnis der Israeliten männlichen Geschlechts nach einzelnen 
Geschäftszweigen 1860 (StA Ulm, B 377/02 Nr. 2) 
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Transkription 

Bezeichnung der 
Erwerbszweige 

Zahl der sich in 
selbständiger 
Weise dem betr. 
Erwerbszweige 
widmenden 
Israeliten 

Zahl der sich in 
unselbständiger Weise dem 
betr.  Erwerbszweig 
widmenden Israeliten 

Bemerkungen 

Gehülfen Lehrlinge 

1. Wissenschaftlichen
Erwerbszweigen
(Advokatus, Medicus)

6 

2. der Landwirtschaft

3. dem Großhandel 25 20 15 Betreiben miteinander 
nur 17 Geschäfte. 7 
Großhändler sind 
zugleich Fabrikanten, 
welche nur eigene 
Fabrikate verkaufen 

4. dem Detailhandel 17 12 5 Betreiben miteinander 13 
Detailgeschäfte 

5. dem Markt- und
Kramhandel

1 

6. Seßhafte Gewerbe

a.) Goldarbeiter 

b.) Glasschleifer 

c.) Graveur und 
Glasschleifer 

1 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

7. Viehhandel

8. 
Schachergewerben5 

5 Hausierhandel 
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9. Israeliten, welche
sich als Capitalisten
ansässig gemacht
haben

2 

Als Provisions-
Reisende 

1 

56 33 21 
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Seit 1849 vom Ausland 
eingewandert 

Seit 1849 von einer 
inländischen Gemeinde 
hierher übersiedelt und 
hiesiger Bürger geworden 

Seit 1849 hier den bleibenden 
Wohnsitz genommen, ohne 
hiesiger Stadt bürgerlich 
anzugehören 

4 23 21 

48 

Zur Beurkundung. Ulm, d[en] 4. Dec[em]br[is] 1860 

Stadtschultheißenamt 
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